
1.2.3                            RICHTLINIE 91/414/EWG DES RATES

vom 15. Juli 1991 (EG-Amtsblatt Nr. L  230 S.  1)

über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN HAT FOLGENDE RICHT-
LINIE ERLASSEN:

(Hinweis der Redaktion: aufgeführt ist nur der für Einstufung, Verpackung und Kenn-
zeichnung relevante Artikel)

Artikel 16

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Vorkehrungen, damit die Verpackun-
gen der Pflanzenschutzmittel in bezug auf die Kennzeichnung den nachstehenden
Anforderungen entsprechen:

 1.  Auf jeder Verpackung müssen folgende Angaben deutlich lesbar und unver-
wischbar angebracht  sein:

 a)  Handelsname oder Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels;

 b) Name und Anschrift des Inhabers der Zulassung und die Zulassungs-
nummer des Pflanzenschutzmittels sowie, falls nicht identisch, Name und
Anschrift der Person, die für die Endverpackung und -kennzeichnung bzw.
für die Endkennzeichnung des Pflanzenschutzmittels verantwortlich ist;

 c) Name und Menge jedes Wirkstoffes, ausgedrückt gemäß Artikel 6 Ansatz
2 Buchstabe d) der Richtlinie 67/548/EWG;

der Wirkstoff muß mit dem für ihn in der Nomenklatur in Anhang I der
Richtlinie 67/548/EWG aufgeführten Namen oder, sofern er dort nicht
aufgeführt ist, mit seinem ISO common name bezeichnet werden. Liegt
diese Bezeichnung nicht vor, so wird der Wirkstoff mit seiner chemischen
Bezeichnung gemäß den IUPAC-Regeln bezeichnet;

 d) die Nettomenge des Pflanzenschutzmittels, ausgedrückt in gesetzlichen
Maßeinheiten;

 e) die Chargennummer der Zubereitung oder eine Angabe, die eine Identi-
tätsfeststellung ermöglicht;

 f) die in Artikel 6 der Richtlinie 78/631/EWG, insbesondere in Absatz 2
Buchstaben d), g), h) und i) sowie in den Absätzen 3 und 4 jenes Artikels
geforderten Angaben sowie Angaben über die erste Hilfe;

 g) Hinweise auf etwaige besondere Gefahren für Mensch, Tier oder die Um-
welt in Form geeigneter Standardsätze, die Anhang IV zu entnehmen
sind;



 h) Sicherheitshinweise für den Schutz von Mensch, Tier oder Umwelt in
Form geeigneter Standardsätze, die Anhang V zu entnehmen sind;

 i) die Art der Wirkung des Pflanzenschutzmittels (z. B. Insektizid, Wachs-
tumsregler, Herbizid usw.);

 j) die Art der Zubereitung (z. B. Spritzpulver, Emulsionskonzentrat usw.);

 k) die Anwendungszwecke, für die das Pflanzenschutzmittel zugelassen
worden ist, soweit die besonderen Bedingungen in bezug auf Landwirt-
schaft, Pflanzenschutz und Umwelt, unter denen das Erzeugnis verwen-
det bzw. nicht verwendet werden darf;

 l) Gebrauchsanweisung und Aufwandmenge, ausgedrückt in metrischen
Einheiten, für jede Anwendung gemäß den Bedingungen für die Zulas-
sung;

 m) gegebenenfalls die Sicherheitswartezeit für jede zwischen Anwendung
und

 - Ansaat oder Pflanzung der zu schützenden Kultur,

 - Ansaat oder Pflanzung nachfolgender Kulturen,

 - Zugang von Menschen oder Tieren,

 - Ernte,

 - Verwendung oder Verbrauch;

 n) Hinweise auf gegebenenfalls auftretende Phytotoxizität, Empfindlichkeit
bestimmter Sorten und  andere unerwünschte mittelbare oder unmittelba-
re Nebenwirkungen auf Pflanzen oder Pflanzenerzeugnisse sowie die zu
beachtenden Fristen zwischen Anwendung und Ansaat oder Pflanzung

 -  der betreffenden Kultur oder

 - nachfolgender Kulturen;

 o) falls ein Merkblatt nach Nummer 2 beigefügt ist; der Satz: "Vor Gebrauch
beiliegendes Merkblatt lesen";

 p) Anweisungen für die sichere Entsorgung des Pflanzenschutzmittels und
der Verpackung;

 q) das Verfallsdatum bei normaler Lagerung, wenn das gelagerte Pflanzen-
schutzmittel weniger als zwei Jahre haltbar ist.

 2.  Die Mitgliedstaaten können zulassen, daß die nach den Bestimmungen des
Absatzes 1 Buchstaben l), m) und n) erforderlichen Angaben auf einem die
Verpackung begleitenden Merkblatt erscheinen, wenn die auf der Verpackung
verfügbare Fläche nicht ausreicht. Im Sinne dieser Richtlinie gilt ein solches
Merkblatt als Bestandteil der Kennzeichnung.

 3.  Bis zu einer Harmonisierung auf Gemeinschaftsebene schreiben die Mitglied-
staaten unter Berücksichtigung der in ihrem Gebiet für die Abgabe bestimmter
Pflanzenschutzmittel an bestimmte Anwendergruppen geltenden Regeln vor,
daß auf dem Etikett anzugeben ist, ob das Pflanzenschutzmittel ausschließlich
für bestimmte Benutzergruppen bestimmt ist.

 4.  Auf dem Etikett der Verpackung eines Pflanzenschutzmittels dürfen auf keinen



Fall Angaben wie "ungiftig" oder "nicht gesundheitsschädlich" oder ähnliche
Angaben erscheinen. Auf dem Etikett darf jedoch angegeben werden, daß das
Pflanzenschutzmittel angewendet werden darf, wenn Bienen oder andere nicht
zu den Zielgruppen gehörende Arten aktiv sind oder wenn Kulturen oder Un-
kräuter blühen, bzw. es dürfen darauf andere ähnliche Angaben zum Schutz
von Bienen oder anderen nicht zu den Zielgruppen gehörenden Arten gemacht
werden, wenn sich die Zulassung ausdrücklich auf eine Anwendung in Zeit-
räumen erstreckt, in denen Bienen oder andere angegebene Organismen an-
zutreffen sind und diese nur ganz geringfügig gefährdet werden.

 5.  Die Mitgliedstaaten können das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln in
ihrem Gebiet davon abhängig machen, daß der Text der Kennzeichnung in der
Landessprache oder den Landessprachen abgefaßt ist, und sie können verlan-
gen, daß Muster, Probestücke oder Entwürfe der Verpackungen, Etiketten und
der begleitenden Merkblätter im Sinne dieses Artikels vorgelegt werden.

Abweichend von Absatz 1 Buchstaben g) und h) können die Mitgliedstaaten
verlangen, daß zusätzlich weitere Sätze deutlich lesbar und unverwischbar auf
den Verpackungen angebracht werden, wenn dies für den Schutz von Mensch,
Tier oder Umwelt als erforderlich erachtet wird; in diesem Fall unterrichten sie
unverzüglich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von jeder Ab-
weichung, die sie genehmigt haben, und teilen den Wortlaut des bzw. der zu-
sätzlich geforderten Sätze sowie die Gründe für diese Auflagen mit.

Nach dem Verfahren des Artikels 19 wird entschieden, ob der bzw. die zusätz-
lich geforderten Sätze gerechtfertigt sind und die Anhänge IV und V entspre-
chend zu ändern sind oder ob der betreffende Mitgliedstaat die Anbringung ei-
nes solchen bzw. solcher zusätzlichen Sätze nicht länger verlangen darf. So-
lange diese Entscheidung aussteht, darf der betreffende Mitgliedstaat an sei-
nen Auflagen festhalten.


